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öffentlich 

 

Vorlage 

Betreff 

Wahlen zu den Gremien 

Organisation Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag Datum lfd. Nr. BPL 

ZV Z/IX/2020/0766 28.08.2020   3 

 

 

Beratungsfolge Zuständigkeit Sitzungstermin Ergebnis 

Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

VRR 

Entscheidung 05.10.2020  

     

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verbandsversammlung nimmt folgende Wahlen zu den Gremien des VRR vor: 

 

Ausschuss Bisherige Besetzung Neue Besetzung Mitglied (M) 

Stellv. Mitglied (S) 

Ausschuss für Inves-

titionen und  

Finanzen 

Dr. Konrad, Kathrin N.N. S 

Ausschuss für Tarif 

und Marketing 
Dr. Konrad, Kathrin N.N. S 

Ausschuss für Ver-

kehr und Planung 
Dr. Konrad, Kathrin N.N. M 

Vergabeausschuss  Dr. Konrad, Kathrin N.N. S 

Verwaltungsrat Dr. Konrad, Kathrin N.N. M 
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Ausschuss Bisherige Besetzung Neue Besetzung 
Mitglied (M) 

Stellv. Mitglied (S) 

Betriebsausschuss Dr. Konrad, Kathrin N.N. S 

Finanzausschuss Dr. Konrad, Kathrin N.N. S 

 

 

 

 

Begründung/Sachstandsbericht: 

 

Frau Dr. Kathrin Konrad ist aus den Gremien des VRR ausgeschieden. Vom Ennepe-Ruhr-

Kreis wurde Herr Daniel Pilz als Nachfolger von Frau Konrad in die Verbandsversammlung 

entsandt. Die vorschlagsberechtigte SPD-Fraktion schlägt die Nachwahl der von ihr bisher 

besetzten Positionen in den Gremien des VRR gemäß des Beschlussvorschlages vor.   

 

Für die Entsendung der Mitglieder in die Ausschüsse der VRR AöR ist § 26 Absatz 3 a (Aus-

schuss für Investitionen und Finanzen), § 27 Absatz 3 a (Ausschuss für Tarif und Marketing) 

und § 28 Absatz 3 a der Satzung der VRR AöR (Ausschuss für Verkehr und Planung) maß-

geblich. In diesen Fällen entsendet die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR 25 

stimmberechtigte Mitglieder, die der Verbandsversammlung angehören müssen. Für die Ent-

sendung der Mitglieder des Vergabeausschusses der VRR AöR findet § 25 Absatz 4 a An-

wendung. Demnach entsendet die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR 13 

stimmberechtigte Mitglieder, die der Verbandsversammlung angehören müssen. 

 

Für die Entsendung der Mitglieder in den Verwaltungsrat der VRR AöR ist § 21 Absatz 1 b 

anzuwenden. Danach entsendet der Zweckverband VRR neben dem Verbandsvorsteher 41 

stimmberechtigte und 41 stellvertretende Mitglieder. 

 

Abschließend hat die Verbandsversammlung des ZV VRR die entsprechenden Wahlen ge-

mäß § 10 Absatz 1 ZVS vorzunehmen.  

  

Für die Entsendung der Mitglieder in den Betriebsausschuss des Zweckverbandes VRR gilt § 

5 Absatz 1 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes des ZV VRR. Danach besteht der Be-

triebsausschuss aus 14 stimmberechtigten Mitgliedern, die i.V.m. § 7 Absatz 1 Buchstabe b.  
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der Betriebssatzung durch die Verbandsversammlung gewählt werden. 

 

Maßgeblich für die Entsendung der Mitglieder des Finanzausschusses des Zweckverbandes 

VRR ist § 13a Absatz 1 i.V. mit § 10 Absatz 1 Ziffer 17 ZVS. Danach besteht der Finanzaus-

schuss aus 14 stimmberechtigten Mitgliedern, welche durch die Verbandsversammlung ge-

wählt werden. 
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